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Titel Betrieb von Bädern (bisher: BGR/GUV-R 108)

Amtliche Abkürzung DGUV Regel 107-001

Normtyp Satzung

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. [keine Angabe]

Abschnitt 4.1.5 - 4.1.5 Handläufe, Absturzsicherungen

In öffentlich zugänglichen Bereichen sind nach den Bauordnungen der Bundesländer alle Treppen barrierefrei zu gestalten. In
diesen Bereichen sind somit Treppen mit mehr als vier Stufen, im nassbelasteten Barfußbereich mit mehr als zwei Stufen,
unabhängig von der Breite beidseitig mit Handläufen auszustatten. In anderen Bereichen müssen Treppen mit mehr als 4 Stufen
mindestens einen Handlauf haben. Bei einer Breite von mehr als 1,50 m sind Handläufe an beiden Seiten anzubringen.

Handläufe sollen dem Treppenbenutzer einen sicheren Halt bieten. Sie müssen so geformt sein, dass sie ein sicheres Umgreifen
ermöglichen. An den freien Seiten der Treppen müssen Handläufe ohne Unterbrechung über den gesamten Treppenlauf geführt
werden. Die Enden der Handläufe müssen so gestaltet sein, dass man daran nicht hängenbleiben oder abgleiten kann. Dies wird
z.B. erreicht, indem Rohre mit einem Durchmesser von 25 bis 50 mm verwendet und die Enden zur Wand oder zurück zum
Geländer geführt werden.

Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöffnungen müssen durch Geländer gesichert sein. Die Höhe der
Geländer muss lotrecht über der Stufenvorderkante mindestens 1,00 m betragen.

Bei möglichen Absturzhöhen von mehr als 12 m muss die Geländerhöhe mindestens 1,10 m betragen.

Arbeitsplätze und Verkehrswege, die mehr als 1,00 m über dem Boden liegen, müssen ständige Sicherungen haben, die
verhindern, dass Personen abstürzen.

Für Wartung, Instandhaltung und Reinigung hochgelegener Einrichtungen (z.B. Glasflächen, Glasdächer,
Beleuchtungseinrichtungen, Lautsprecher) muss ein Konzept vorliegen, das ein sicheres Arbeiten an diesen Orten gewährleistet.
Dies ist bei der Planung eines Bades zu berücksichtigen.

Siehe Baustellenverordnung.

In Bereichen, in denen mit der Anwesenheit von Kindern zu rechnen ist, sind die Absturzsicherungen entsprechend den
besonderen Bestimmungen der Bauordnung auszuführen.

Weitere Hinweise:

Absturzsicherungen sollen aus Handlauf, Knieleiste und 0,05 m hoher Fußleiste bestehen. Luken, Gruben und Kanäle können auch
so gesichert sein, dass sie begehbar oder befahrbar abgedeckt sind und die Abdeckung gegen Verschieben gesichert ist.
Absturzsicherungen sind z.B. auch anzubringen an Gruben, in denen Filterbehälter oder Pumpen aufgestellt sind, und geöffneten
Montageschächten.

Siehe auch:

Bauordnungen der Länder,

Arbeitsstättenrichtlinie "Schutz gegen Absturz und herabfallende Gegenstände" (ASR 12/1-3),

Arbeitsstättenrichtlinie "Verkehrswege" (ASR 17/1,2) (zukünftig: Arbeitsstättenregel "Verkehrswege" (ASR A1.8)),

gespeichert: 16.05.2024, 04:50 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 3
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/c9488b91-8f2f-3e6b-ad2c-c6780177b1ee
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/369a44d0-6b03-378b-8747-a5d8bcf97cb7
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/57dbd23a-75e3-35d5-927f-a2a8f3675d92
https://www.arbeitssicherheit.de//browse/document/cite/851a16c6-7a25-3376-831f-043cf06fa59a


Informationsschrift "Treppen" (BGI/GUV-I 561).
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